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Fahrzeugführer bekannt ist, daß die Bremsanlage defekt 
ist).

Das Kreisgericht hat, ohne seine Auffassung allerdings 
zu begründen, die Tatschwere der Handlungen beider Ange
klagten nahezu gleich gewertet, was in der Bemessung der 
Dauer der Freiheitsstrafen — ein Jahr beim Angeklagten B., 
zehn Monate beim Angeklagten M. — seinen Ausdruck fin
det. Diese geringe Differenzierung ist jedoch ungenügend und 
trägt den Umständen, die für die Strafzumessung von Bedeu
tung sind, nicht ausreichend Rechnung. Die Bestrafung des 
Angeklagten M. mit einer Freiheitsstrafe ist nicht gerecht
fertigt.

Nach der Bau- und Betriebsordnung für Anschlußbahnen 
(BOA) und den dazu erlassenen Anweisungen war dem An
geklagten M. bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Rangierfahrt die Leitung übertragen. Der sich daraus für ihn 
ergebenden Verantwortung war er sich jedoch nicht genügend 
bewußt. Das zeigt sich darin, daß er sich vom mitangeklag- 
ten Triebfahrzeugführer B. für einen wichtigen Abschnitt 
der Vorbereitung der Rangierfahrt, die volle Bremsprobe, 
die Leitung aus der Hand nehmen ließ. Das Kreisgericht be
zeichnet diesen Vorgang als eine von ihm akzeptierte Ab
sprache mit dem Mitangeklagten. Er mußte sich dabei aller
dings im klaren gewesen sein, daß eine vorschriftsgemäße 
volle Bremsprobe — die im Zusammenwirken des die Brems
probe Ausführenden mit dem Triebfahrzeugführer vorzuneh
men ist — nun nicht mehr durchgeführt werden konnte. Dar
an ändert sich auch nichts, wenn sich der Angeklagte davon 
leiten ließ, daß der Triebfahrzeugführer eine Bremsproben
berechtigung besaß und in ausdrücklich bezeichneten Fällen 
selbständig eine Bremsprobe — wenn auch nicht die volle 
Bremsprobe — vornehmen darf. Die Dienstordnung der An
schlußbahn des Schachtes ließ eine'solche Handhabung aber 
nicht zu.

Der Angeklagte M. glaubte, sich darauf verlassen zu kön
nen, daß der Mitangeklagte B., der in seiner Ausbildung an 
einem Lehrgang für Rangierleiter teilgenommen hatte, die 
Bremsprobe in dem ihm möglichen Umfang und korrekt 
durchführt. Die gewonnene Zeit nutzte M. für die Verrichtung 
anderer ihm obliegender Arbeiten. In seinem Vertrauen auf 
den Mitangeklagten B. sah er sich bestätigt, als dieser ihm 
etwa zehn Minuten vor Abfahrt berichtete, daß der vierte 
Erzwagen eines Mangels wegen ungebremst bewegt wird. 
Das hatte B. jedoch nicht im Ergebnis der Bremsprobe fest- 
gestellt, sondern die Frühschicht hatte den Wagen bereits 
dementsprechend gekennzeichnet.

Bei der Strafzumessung ist auch zu berücksichtigen, daß 
der Angeklagte M. in der noch kurzen Zeit seiner Tätigkeit 
als Rangierleiter vor dem Zusammentreffen mit dem Mitan
geklagten eine korrekte Arbeit leistete. Anders als beim Mit
angeklagten B., bei dem sich ein besonders verantwortungs
loses Verhalten deutlich zu erkennen gibt, weist das Ver
halten des Angeklagten, das auf eine noch unzureichende 
Festigkeit in seiner Einstellung zur Wahrnehmung von 
Pflichten im Betrieb der Eisenbahn zurückzuführen ist, noch 
nicht einen solchen Schweregrad auf, daß es mit einer Frei
heitsstrafe zu ahnden ist, und zwar auch nicht in Ansehung 
der eingetretenen Schäden.

In Übereinstimmung mit der Auffassung des Vertreters 
des Generalstaatsanwalts der DDR war daher der Ange
klagte M. in Abänderung des Urteils des Kreisgerichts im 
Strafausspruch wegen Herbeiführung eines schweren Ver
kehrsunfalls in Tateinheit mit Gefährdung der Sicherheit im 
Verkehr der Bahn (Vergehen gemäß §§ 196 Abs. 1 und 2, 197 
StGB) auf Bewährung zu verurteilen. Die Bewährungszeit 
war auf ein Jahr und drei Monate festzusetzen und für den 
Fall der schuldhaften Verletzung der Bewährungspflichten 
eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten anzudrohen.

Berichtigung

Im Urteil des OG vom 4. Juli 1985 - 2 OSK 10/85 - (NJ 1985, Heft 11. S. 472 t.) 
muß es Im Rechtssatz (S. 472) und in der Begründung (S. 473, linke Spalte, 
31. Zeile von oben) richtig heißen: Ziff. 5.7. der TGL 30104.
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